
 

ERGEBNIS in der 3. KV-Verhandlungsrunde erreicht! 

 

Abschluss: KV AUSSENDIENST 

 Das durchschnittliche Mindestentgelt laut § 3 Abs. 2 KVA, 
sowie § 3 Abs. 3 steigt um 3,2 % linear.  
Das neue Mindestentgelt im Außendienst beträgt somit 
EUR 1.664,14 

 Die Kinderzulage erhöht sich um 2 %.  

 Erhöhung der „eingesparten Werbungskosten“ von derzeit 

EUR 55,- auf EUR 60,-. 

 § 6 Abs. 4 – Änderung des Wortes: „Versicherungsunternehmen“ 
auf „Versicherungsvertreiber“ (an IDD-angepasst). 

 § 10 Abs. 2 kommt neu hinzu: Ergänzung zur derzeitigen Regelung, 

dass Arbeitgeber dafür Sorge zu tragen haben, dass den ArbeitnehmerInnen 
entsprechende Schulungen für die Berufsausübung angeboten werden und 

dass der AN diese zu absolvieren hat (Langtext  siehe Abschlussprotokoll). 

 Passus wurde aufgenommen, dass der AN unverzüglich 
Änderungen von personenbezogenen Daten bekanntgeben 
muss (gleiche Textierung wie im KVI § 10).  


